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Zitat von Karl-Dieter

In NRW gibt es den, in der ADO

§ 5

Pädagogische Freiheit und Verantwortung

(1) Es gehört zum Beruf der Lehrerinnen und Lehrer, in eigener Verantwortung und
pädagogischer Freiheit die Schülerinnen und Schüler zu erziehen, zu unterrichten, zu
beraten, zu beurteilen, zu beaufsichtigen und zu betreuen. Dabei ist der Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schule nach Verfassung (BASS 0-2) und Schulgesetz NRW zu
beachten.

(2) Lehrerinnen und Lehrer sind an Vorgaben gebunden, die durch Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, Richtlinien und Lehrpläne sowie durch Konferenzbeschlüsse
und Anordnungen der Schulaufsicht gesetzt sind. Konferenzbeschlüsse dürfen die
Freiheit und Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer bei der Gestaltung des
Unterrichts und der Erziehung nicht unzumutbar einschränken.

(3) Schulleiterinnen und Schulleiter dürfen in die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der
Lehrerinnen und Lehrer nur im Rahmen ihrer Befugnisse (§§ 20 ff.) im Einzelfall
eingreifen.

Alles anzeigen 

Top, muss mal schauen ob Brandenburg als Partnerland von NRW ähnliches irgendwo zu stehen
hat
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